


Textliche Festsetzungen

zum Ergänzungsplan Nr. 1 zum Bebauungsplan Nr. 104

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 20.12.1968

1.) Art der baulichen Nutzung *

2.) Maß der baulichen Nutzung *

Die im Bebauungsplan ausgewiesene Zahl der Vollgeschosse ist einzuhalten, d.h. sie darf weder 
unter- noch überschritten werden.

3.) Baugestaltung *

Die Festsetzungen über die Baugestaltung beruhen auf §§ 103 BauONW. Die Außenfronten aller 
Bauten sind in Ziegelrohbau oder Verblendbauweise auszuführen. Sich dem Bau einordnende 
andersartige Bauteile können zugelassen werden. Gebäudegruppen, die eine städtebauliche 
Einheit bilden, sind in der Architektur aufeinander abzustimmen.
Garagen sind an den ausgewiesenen Stellen mit Flachdach zu errichten.

4.) Festsetzungen über die Bauweise und die Art der baulichen Gestaltung in den einzelnen 
Baugebieten

Die Bebauungstiefe ist von der Baulinie gemessen und muß innerhalb von Gebäudegruppen 
gleich sein.

a) Die eingeschossige Bebauung an der Gaußstraße
Schemabauweise mit Flachdach, Bebauungstiefe max. 10,00m.

b) Zweigeschossige Reiheneigenheime und Doppelhäuser
Satteldach 30° Neigung, Dachausbau unzulässig, Bebauungstiefe max. 11,50m.

c) Drei- und viergeschossige Bebauung
Satteldach 25° Neigung, Dachausbau und Aufbauten unzulässig, Bebauungstiefe max. 
12,50m.

d) Sechsgeschossige Bebauung
Flachdach, Bebauungstiefe max. 12,50m.

Dächer
Satteldächer sind mit dunklen möglichst tiefgewölbten Pfannen einzudecken; grüne Pfannen sind 
nicht gestattet. Traufausbildung benachbarter Gebäude muß einheitlich, Trauf-und Firsthöhen 
müssen gleich sein.

Außenanlagen
Vorgärten sind nur mit einem Radwegkantstein zu begrenzen und niedrig zu bepflanzen, Einfrie-
digungen sind Straßenseitig einheitlich durchzuführen. Waldlattenzaun, senkrecht oder diagonal, 
max. 80 cm hoch).
Die Nachbarbegrenzungen durch Maschendrahtzäune an schlanken Eisenpfosten, max. 80 cm 
hoch, können nur hinter der Baulinie errichtet werden und sind durch Bepflanzung zu verdecken. 
Bei Grundstücken mit zurückliegender Bebauung, Garten vor dem Hause, erfolgt die Einfriedi-
gung in der Straßenfluchtlinie. Bei Eckgrundstücken wird von Fall zu Fall entschieden.

* Die aufgrund der Verfügung des Regierungspräsidenten vom 21.11.1968,
Aktenzeichen: 34.3-12.-08., geänderten Festsetzungen, wurden in den Text eingearbeitet.


